o0 Ministerium des Innern

. B RECHTo N RW des Landes Nordrhein-Westfalen WQ@

Landesrecht Nordrhein-Westfalen

Gesetz- und Verordnungsblatt fur das Land Nordrhein-
Westfalen

Ausgabe: GV. NRW. 2020 Nr. 57
Veroffentlichungsdatum: 08.12.2020
Seite: 1210

Sechzehnte Satzung zur Anderung der Satzung der
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen

822

Sechzehnte Satzung zur Anderung der Satzung
der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen

Vom 8. Dezember 2020

Die Vertreterversammlung der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen hat in ihrer Sitzung am 8. De-
zember 2020 in Disseldorf gemaB § 33 Absatz 1 Satz 1und § 34 Absatz 1 des Vierten Buches
Sozialgesetzbuch — Gemeinsame Vorschriften fur die Sozialversicherung —in der Fassung der
Bekanntmachung vom 12. November 2009 (BGBI. | S. 3710, 3973; 20111 S. 363) folgende Sat-
zungsanderung beschlossen:

Artikel 1

Die Satzung der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen vom 28. November 2007 (GV. NRW. S. 621,
ber. 2008 S. 54), die zuletzt durch Satzung vom 5. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 988) geandert
worden ist, wird wie folgt geandert:
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1. Dem § 4 Satz 2 Nummer 11 wird folgender Buchstabe c angefligt:

,C) auf Kosten der Unfallkasse an PraventionsmaBnahmen teilnehmen (§ 2 Absatz 1 Nummer 15
Buchstabe d, §§ 132, 136 Absatz 3 Nummer 2 SGB VIl),"

2. § 5 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

.Doktoranden oder Diplomanden (einschlieBlich Anwarter auf einen Bachelor oder Master), die
sich erlaubterweise im Auftrag oder mit Zustimmung der Hochschule auf der Statte der Hoch-
schule oder des mit ihr kooperierenden Universitatsklinikums (§ 31a Absatz 1 Buchstabe a Hoch-
schulgesetz) zu Forschungszwecken oder zu sonstigen Zwecken in Bezug auf Angelegenheiten
der von ihnen zu fertigenden wissenschaftlichen Arbeiten aufhalten, sind wahrend ihres dortigen
Aufenthaltes gegen die Folgen von Arbeitsunfallen und Berufskrankheiten versichert, soweit sie
nicht schon nach anderen Vorschriften der Versicherung unterliegen (§ 3 Absatz 1 Nummer 2
SGB VII)."

3.In § 12 Absatz 9 Satz 1 wird die Angabe ,(§ 39)" durch die Angabe ,(§ 44)" ersetzt.

4. § 3 des Anhangs zu § 27 wird wie folgt geandert:
a) In Absatz 3 wird in Abschnitt LS3 der 3. Spiegelstrich wie folgt gefasst:

.— Doktoranden oder Diplomanden (einschlieBlich Anwarter auf einen Bachelor oder Master), die
sich erlaubterweise im Auftrag oder mit Zustimmung der Hochschule auf der Statte der Hoch-
schule oder des mit ihr kooperierenden Universitatsklinikums (§ 31a Absatz 1 Buchstabe a Hoch-
schulgesetz) zu Forschungszwecken oder zu sonstigen Zwecken in Bezug auf Angelegenheiten
der von ihnen zu fertigenden wissenschaftlichen Arbeiten aufhalten, soweit sie nicht schon nach
anderen Vorschriften der Versicherung unterliegen und sofern die Unfallkasse fur die aufge-
suchte Hochschule zustandig ist (§ 3 Absatz 1 Nummer 2 SGB VII, § 5 Absatz 3)".

b) In Absatz 4 wird in Abschnitt KS3 der 3. Spiegelstrich wie folgt gefasst:

.— Doktoranden oder Diplomanden (einschlieBlich Anwarter auf einen Bachelor oder Master), die
sich erlaubterweise im Auftrag oder mit Zustimmung der Hochschule auf der Statte der Hoch-
schule oder des mit ihr kooperierenden Universitatsklinikums (§ 31a Absatz 1 Buchstabe a Hoch-
schulgesetz) zu Forschungszwecken oder zu sonstigen Zwecken in Bezug auf Angelegenheiten
der von ihnen zu fertigenden wissenschaftlichen Arbeiten aufhalten, soweit sie nicht schon nach
anderen Vorschriften der Versicherung unterliegen und sofern die Unfallkasse fur die aufge-
suchte Hochschule zustandig ist (§ 3 Absatz 1 Nummer 2 SGB VII, § 5 Absatz 3)".
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Artikel 2

Diese Satzungsanderung tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am 1. Januar 2021 in Kraft.

Artikel 1 Nummer 1 tritt am 1. Juli 2020 in Kraft.

Disseldorf, den 8. Dezember 2020

Der Vorsitzende der Vertreterversammlung

Ralf Pagenkopf

Der Vorsitzende des Vorstandes

Uwe Meyeringh

Genehmigung

Die von der Vertreterversammlung der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen am 08. Dezember
2020 beschlossene Sechszehnte Anderung der Satzung der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen
wird gemanB § 34 Absatz1SGB IV i. V. m. § 114 Absatz 2 SGB VII genehmigt.

Disseldorf, 10. Dezember 2020

Ministerium fur Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen
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I1B1-6196

Im Auftrag

Uta Klinkers

GV. NRW. 2020 S.1210

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 4/4


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2020-s1210

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Sechzehnte Satzung zur Änderung der Satzung der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen 


